
Erschließungsbeitragssatzung

der Gemeinde Roetgen
vom 12.08.2013

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in  der Fassung der  Bekanntma-  chung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV NRW 2023), und des § 132 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), beide in 
der  derzeit  gültigen  Fassung,  hat  der  Rat  der  Gemeinde  Roetgen  in  seiner  Sitzung  am 
16.07.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung erho-
ben.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für:

1. Straßen, Wege und Plätze,  die  der  Erschließung von Grundstücken dienen, 
ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Son-
dergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufzentren, großflächige Handelsbetrie-
be, Messe-, Ausstellungsgebiet - an denen eine Bebauung zulässig ist,

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidsei-
tig und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie 
beidseitig und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbau-
bar sind,

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie 
beidseitig und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbau-
bar sind,

2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, in 
Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nut-
zungsart:  Einkaufszentren,  großflächige  Handelsbetriebe,  Messe-,  Ausstel-
lungsgebiet-, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbli-
che Nutzung beidseitig zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn 
eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig zulässig ist,

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-
wege) mit einer Breite bis zu 5 m,

4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m,



5. Parkflächen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu 

einer weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nrn. 1, 2 und 4, aber 

nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis zu 15 % 
der Flächen der erschlossenen Grundstücke,

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu ei-

ner weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-
dig sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der er-
schlossenen Grundstücke.

7. Mischflächen,  die  innerhalb  der  Straßenbegrenzungslinien  Funktionen  von 
Teileinrichtungen  wie  Fahrbahnen,  Radwege, Gehwege,  unselbstständige 
Parkflächen und unselbstständige Grünanlagen miteinander kombinieren und 
dabei auf eine Gliederung der Erschließungsanlage nach dem Separationsprin-
zip verzichten.

(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Ziff. 1 bis 7 gehören insbesondere die 
Kosten für
a) den Erwerb der Grundflächen,
b) die Freilegung der Grundflächen,
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, 

der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertie-
fungen,

d) die Herstellung von Rinnen, Bordsteinen und Randeinfassungen, e)die  Rad-
fahrwege,

f) die Bürgersteige,
g) die Beleuchtungseinrichtungen,
h) die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen,
i) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
j) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,
k) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
l) Aufwendungen für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 128 

Abs. 1, Satz 1 Nr. 2 BauGB.

(3) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 
Nrn. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m.

(4) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Ver-
kehrsanlage die größte Breite.

(5) Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten.



§ 3
Art der Ermittlung des beitragsfähigen

Erschließungsaufwandes

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten 
ermittelt.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage 
ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwand  für bestimmte  Abschnitte  einer  Erschließungsanlage  ermitteln  oder 
diesen Aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine 
Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln.

(3) Die Aufwendungen für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 4), für Parkflächen im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Ziff. 5 b und für Grünanlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 Ziff. 6 b, wer-
den entsprechend den Grundsätzen des § 6 den zum Anbau bestimmten Straßen, We-
gen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her gehören, zugerechnet.

§ 4
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen

Erschließungsaufwand

Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

§ 5
Abrechnungsgebiet

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsge-
biet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abgerech-
net, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. der Erschließungseinheit 
erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands

(1) Der nach den §§ 2 und 3 ermittelte und gem. § 4 reduzierte beitragsfähige Erschlie-
ßungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach de-
ren Flächen im Verhältnis zur Gesamtfläche der im Abrechnungsgebiet erschlossenen 
Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grund-
stücke nach Art und Maß berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des Geltungs-
bereiches  eines  Bebauungsplanes  die  Fläche,  die  baulich,  gewerblich  oder  in  ver-
gleichbarer Weise genutzt werden kann.

(3) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Geltungs-
bereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan 
eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,



a) soweit  sie  an  die  Erschließungsanlage  angrenzen,  die  Flächen  zwi-
schen  der  gemeinsamen  Grenze  der  Grundstücke  mit  der  Erschlie-
ßungsanlage und einer im Abstand von 40 m parallel dazu verlaufen-
den Linie.

Grundstücksteile,  die  lediglich  die  wegmäßige  Verbindung  zur  Er-
schließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.

b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgren-
ze, die der Erschließungsanlage zugewandt ist und einer im Abstand 
von 40 m dazu verlaufenden Linie.

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buch-
stabe a) oder Satz 2 Buchstabe b), so fällt die Linie zusammen mit der 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

(4) Zur Berücksichtigung  des  unterschiedlichen  Maßes  der  Nutzung  wird  die  Fläche 
(Abs. 2 oder 3) vervielfacht mit

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß,
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und mehr Vollgeschossen,
e) 0,5 bei Grundstücken,  die in einer  der baulichen oder  gewerblichen 

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden können (z. B. Dauer-
kleingärten, Freibäder,
Friedhöfe, Sportanlagen).

(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich 
die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die  Zahl  der  Vollgeschosse festgesetzt, aus  der  höchstzulässigen 
Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die  Baumassenzahl  geteilt  durch  3,5, wobei  Bruchzahlen  auf  volle 
Zahlen auf- oder abgerundet werden.

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,80 (m), wobei Bruch-
zahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden.
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt ent-
sprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige 
Gebäudehöhe überschritten werden.

(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für 
Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassen- 
zahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:



a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Beson-
derheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschos-
se die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,80 (m), wobei Bruchzahlen 
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden.

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf 
den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse.

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber ge-
werblich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrundege-
legt.

d) Bei  Grundstücken,  auf  denen nur  Garagen  oder  Stellplätze  zulässig 
oder vorhan- den sind, wird ein Vollgeschoß zugrundegelegt.

(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 4 
fest- gesetzten Faktoren um 0,5 erhöht:

a) in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungsgebiet.

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Be-
bauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten 
Gebieten vorhanden oder zulässig ist;

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) be-
zeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
(z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Kranken-
haus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese Nutzung nach 
Maßgabe der Geschoßflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung 
ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich 
so genutzte Fläche als Geschoßfläche.

(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbstständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke.

(9) Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage erschlossen werden, ist 
die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit 2/3 anzu-
setzen.

Dies gilt nicht

a) für Grundstücke, die in den unter (7) einschließlich a, b und c genann-
ten beplanten und unbeplanten Gebieten liegen.

b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erho-
ben wird und Beiträge für weitere Anlagen weder nach dem geltenden 
Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben 
worden sind oder erhoben werden dürfen.



c) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag eines 
anderen Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht,

d) für Eckgrundstücke mit einem Eckwinkel von mehr als 135 °.

e) für die  Flächen  der  Grundstücke,  die  die  durchschnittliche  Grund-
stücksfläche  der  nicht  mehrfach  erschlossenen  Grundstücke  im Ab-
rechnungsgebiet übersteigen.

§ 7
Anrechnung von Grundstückswerten

Hat ein Beitragsschuldner oder sein Rechtsvorgänger Grundflächen unentgeltlich oder unter 
ihrem Verkehrswert zur  Herstellung der Erschließungsanlage  an die  Gemeinde abgetreten 
und gewährt die Gemeinde zum Zwecke der Gleichbehandlung aller Abtretenden eine nach-
trägliche Vergütung des Verkehrswertes, so werden die nachträglich zu leistenden und als 
Grunderwerbskosten  in  den  beitragsfähigen  Erschließungsaufwand  einbezogenen  Vergü-
tungsbeträge den Beitragspflichtigen als Vorausleistung auf ihre Beitragsschuld angerechnet.

§ 8
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für

1. Grunderwerb,
2. Freilegung,
3. Fahrbahnen,
4. Radwege,
5. Gehwege,
6. unselbstständige Parkflächen
7. unselbstständige Grünanlagen
8. Mischflächen,
9. Entwässerungseinrichtungen
10. Beleuchtungseinrichtungen,
11. Aufwendungen für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 

128 Abs. 1 Satz 2 BauGB

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

Mischflächen i. S. v. Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslini-
en Funktionen der in den Ziffern 3 - 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren 
und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstren-
nung verzichten.



§ 9
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage

(1) Straßen, Wege und Plätze,  mit  Kraftfahrzeugen nicht  befahrbare  Verkehrsanlagen, 
Sammelstraßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und

b) sie  über  betriebsfertige  Entwässerungs-  und Beleuchtungseinrichtun-
gen verfügen.

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, 
wenn

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem 
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufwei-
sen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen;

b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf 
tragfähigem Unterbau  mit  einer  Decke  aus  Asphalt,  Beton, Platten, 
Pflaster, Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem 
ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;

d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) her-
gestellt und die unbefestigten Teile gem. Buchstabe c) gestaltet sind.

(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigen-
tum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind.

(4) Der Rat kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der Erschlie-
ßungsanlage abweichend von den Absätzen 1 und 2 festlegen. Ein solcher Abwei-
chungsbeschluss ist als Satzung öffentlich bekanntzumachen.

§ 10
Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstel-
lung sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Ein-
zelfall abweichend geregelt.



§ 11
Vorausleistungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in 
vollem Umfange entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Er-
schließungsbeitrages erheben.

§ 12
Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehre-
re Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 
auf dem Erbbaurecht (§ 134 Abs. 2 BauGB).

§ 13
Fälligkeit und Zahlung des Beitrages

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig (§ 135 
Abs. 1 BauGB).

(2) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von der Erhebung des Erschließungsbeitrages 
ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermei-
dung unbilliger Härten geboten ist (§ 135 Abs. 2, 5 und 6 BauGB).

§ 14
Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbei-
trages.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 11.12.1975 in der Fassung der Ände-
rungssatzung vom 28.11.1983 außer Kraft.


